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RS OGH 1959/9/10 6Ob216/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1959

Norm

ABGB §1393 Ca

MG §19 Abs2 Z10

Rechtssatz

Entsteht infolge Abtretung des Untermietrechtes ohne Zustimmung des Untervermieters ein gespaltenes

Schuldverhältnis, hat der abtretende Untermieter, bei dem die P6ichten aus dem Untermietvertrag verbleiben, den

vom Untermietrechtszessionar gesetzten Kündigungsgrund nach § 19 Abs 2 Z 10 MG zu vertreten und kann gekündigt

werden.
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